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Direftion: Paltet* «jfetW$<»lBitt0lrattfett

«rfcgetnt je donnerstags unb foftet per Oemefter gr. 3. 60, per gagr gr. 7. 20

3nferate 20 ffitê. per einfpaltige Sßetitjeüe, bei größeren Aufträgen
r^- entfprecfjenben SRabatt,

3ävid|, Den 4. |ttai 1911

gtatrafinut: Ii; ""Stunft muß angeboren fein.

Uerband$«pe$CH.

brauten« unb Unfaöocr»
fießerung. (SDÎitg.) ©iner @tn=

labung ber ffentraUeitung be§

©eßtoeij. ©eroerbeoereins»
folgenb, f)at beffen ©eftion, bie
kantonale bernifeße f)anbel§'

unb ©eroerbefammer, fid) übet bie ©tedungnaßme jur
ä3unbe§gefeßoorlage betreffenb Uranien» unb Unfaüoer=
fießerung toie folgt geäußert:

„ Tie kantonale bernifc^e f)anbel§= unb ©etoerbe*
famrner, naeß 2Inßöruttg eine§ einläßlichen SReferateë non
fperrn 23ijepräfibent ff. girier, Stationalrat, Sern, unb
naci) gematteter Tisfuffion, begrüßt ben eibg. ©efeße§=
enitourf betreffenb Staufen» unb Unfalloetficßerung ; er
bringt eine glttcflicße Uebetfüßrung ber Haftpflicht in bie

S5erficE)erungspfIic£)t ; er enthält eine annehmbare 9Ser=

teilung ber Saften unb bebeutet, in feinen Seiftungen,
eine fräftige Unterftüßung ber oon Sranfßeit unb ITn'
fad fjeimgefueßten unb bamit eine mefeßtige jförberung
be§ 23erficßerungögebanfen§ unb ber ©olibarität."

Ter ©cßIßffcrmeifter=S3erfmttb Siiricfi unb Urnge*
bung ßielt unter bem Sorfiß feine§ ißräfibenten ffaf.
lieferet mit -$aßlreicßer 93eteilung eine außerorbentlicße
©eneraloetfammlung ab. Tie S3erfammlung mürbe ein'
berufen, um bie SSitglieber mit ben eingereichten fforber=
ungen be§ 9Jletaltarbeiteroerbanbe§ ffürieß

fannt $u maeßen. ©et'retär Sßotter berießtete in einem brei»

oiertelfiünbigen, feßr infiruftioen Vortrag über bas SSBefen

unb bie ©ntroicllung ber Soßnbemegungen, Streife unb
ber babei angeroanbten Taftif. Tie 23erbänbe ber Slrbeit»
geber ßaben oorgejeießnete Üöege, bie fie §ur Sefämpfung
befeßreiten müffen.

Ter Referent beleuchtete ferner in faeßließer SBeife
bie Setfürpng ber 3lrbeit§jeit, unter Slnleßnung an bie
a3erßättniffe be§ SJtetaüberufeS im allgemeinen unb be§

@cßtofferberufe§ im befonberen, namentlich im oorliegem
ben ffalle auf bem tßfaße jfürieß. ©ins Steiße intereffan=
ter Momente traten ßier jutage. Tie 23erfammlung be=

fchtoß mit großer SReßrßeit, eine Sotnmiffion oon neun
SRitgliebern ju beftimmen, melcße mit ber Slrbeiterfcßaft
in Ünterßanblung ju treten ßat.

Allgemeines Bauwesen.
Tie ©noetterung ber ©cßießaulagen auf Dent £ei=

ternplaß in Böfingen oerurfaeßen eine 3tu§gabe oon
ffr. 16,000 für bie ©rftellung einer ffusßßeibenanlage
neueften ©pftem§. Tie brei ©cßießoereine oon 3ofingen
leiften je ffr. 1000, pfamnten ffr. 3000 an biefe Soften
unb für ben Sîeft oerlangt ber ©emeinberat oon ber
©emeinbe ben nötigen Srebit.

Tie Strcßgemcinbe Stpperêtuil (Tßurgau) befeßloß
in ißrem @otte§ßau§ eine Sircßenßetjung erftetlen
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Grscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 4. Mai 1911

WchnsMch: U Kunst muß angeboren fein.

MbsnâwêZê».

Kranken- und Unfallver-
sicherung. (Mitg.) Einer Ein-
ladung der Zentralleitung des

Schweiz. Gewerbevereins
folgend, hat dessen Sektion, die
Kantonale bernische Handels-

und Gewerbekammer, sich über die Stellungnahme zur
Bundesgesetzvorlage betreffend Kranken- und Unfallver-
sicherung wie folgt geäußert:

„Die Kantonale bernische Handels- und Gewerbe-
kammer, nach Anhörung eines einläßlichen Referates von
Herrn Vizepräsident I. Hirter, Nationalrat, Bern, und
nach gewalteter Diskussion, begrüßt den eidg. Gesetzes-

entwurf betreffend Kranken- und Unfallversicherung; er
bringt eine glückliche Ueberführung der Haftpflicht in die

Versicherungspflicht; er enthält eine annehmbare Ver-
teilung der Lasten und bedeutet, in seinen Leistungen,
eine kräftige Unterstützung der von Krankheit und Un-
fall Heimgesuchten und damit eine mächtige Förderung
des Versicherungsgedankens und der Solidarität."

Der Schlossermeister-Verband Zürich und Umge-
bung hielt unter dem Vorsitz seines Präsidenten Jak.
Ackeret mit zahlreicher Beteilung eine außerordentliche
Generalversammlung ab. Die Versammlung wurde ein-
berufen, um die Mitglieder mit den eingereichten Ford er-
ungen des Metallarbeiterverbandes Zürich be-

kannt zu machen. Sekretär Böller berichtete in einem drei-
viertelstündigen, sehr instruktiven Vortrag über das Wesen
und die Entwicklung der Lohnbewegungen, Streike und
der dabei angewandten Taktik. Die Verbände der Arbeit-
geber haben vorgezeichnete Wege, die sie zur Bekämpfung
beschreiten müssen.

Der Referent beleuchtete ferner in sachlicher Weise
die Verkürzung der Arbeitszeit, unter Anlehnung an die
Verhältnisse des Metallberufes im allgemeinen und des

Schlosserberufes im besonderen, namentlich im vorliegen-
den Falle auf dem Platze Zürich. Eine Reihe interessan-
ter Momente traten hier zutage. Die Versammlung be-

schloß mit großer Mehrheit, eine Kommission von neun
Mitgliedern zu bestimmen, welche mit der Arbeiterschaft
in Unterhandlung zu treten hat.

Mgemiim Saum!««.
Die Erweiterung der Schießanlagen auf dem Hei-

ternplatz in Zosingen verursachen eine Ausgabe von
Fr. 16,00(1 für die Erstellung einer Zugscheibenanlage
neuesten Systems. Die drei Schießvereine von Zofingen
leisten je Fr. 1000, zusammen Fr. 3000 an diese Kosten
und für den Rest verlangt der Gemeinderat von der
Gemeinde den nötigen Kredit.

Die Kirchgemeinde Lipperswil (Thurgau) beschloß
in ihrem Gotteshaus eine Kirchenheizung erstellen
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ZU (äffen, ©leicfizeitig tourbe auch bie Qnftallation
ber eleîtrifdjen Beleuchtung für öa§ ißfarrl)au§
bewilligt.

üm®ieäe#e$.
Billigere ©Icftrijttöt Î ®er ©tabtrat oon 3 ü r t cf)

unterbreitet bent ©roffen ©(abtrat ben-@ntwurf für bie

Beoifion be§ 9ieglemente§ für bie Slbgabe 001t eleftrü
fdjettt ©trom. f)n ber bezüglichen SBetfung erflärt er,
baff bie Stuinti^ung be§ 2llbulawerfe§ runb ba§ doppelte
ber gemalten Borauêfehungen aufmacht, ungerechnet bie

Stnfdjtüffe für bie Karbibfabrif S©f)uft§ unb bie ©teftri§i=
tät§werfe ber Kantone Zürich unb ©t. ©allen. ®ie Zahre§=
einnahmen be§ ftäbtifctjen (ÉteEtrigitatêroerfes fliegen oon
gr. 1,742,445 im $at)re 1909 auf $r. 2,824,765 im
testen Zahre. ®er ©tabtrat erachtete nun ben Sftoment

für bie Bewilligung be§ eleïtrifchen ©irotneê all ge=

fommen. ®a§ biëfperige STariffpftem, mit welkem gute
©rfahrungen gemacht rourben, foil beibehalten toetben;
bagegen foil bie ©tromlieferung an Sonntagen oon 8 —
12' Ùfjr auf 8—2 Uhr au§gebehnt toerben, bie ©ebüfjr
für bie Prüfung einer abermaligen Slnlage toegfallen unb

für ben Beleu<htung§tarif bie greife p. Kilowattftunbe
oon 72 7 — 9 Uhr Slpril bis» Sluguft unb 72 5 — 9 Uhr
September bi§ SJtärz abenb§ auf 60 @t§. für bie erften
uttb 50 ©t§. für bie folgenben 5000, 40 ©ts. für über

10,000 Kilowattftunben unb 20 ®t§. toährenb ber übrigen
£ag= unb Oiachtjeit angefet3t toerben.

2>ie Sranbucrfiehcrungêanflalt beè Kantonê Berit
hat ein Qnfpeftorat für cleîtrifrijc ftauêinftaHôtionen
gefdjaffen, welchem bie Aufgabe jugetoiefen toirb, in
einem beftimmten £umu§, auf Koften ber Branboer=

ficEjerungêanftalt, bie ju Beleuchtung^, 33etrieb§= unb
fpetzzwecfen im Innern ber ©ebaube oorhanbenen etef»

triften Anlagen (Seitungen, Sftotoren 2c.) ju prüfen unb

ju überwachen. ®ie ülnftalt beabficïjtigt bamit, nach
iDtöglichfeit ffeuerfdhabett ju oerhüten, ber entfielen f'atttt,
wenn biefe ©tarïftromanlagen mangelhaft erftellt ober
fchabhaft geworben finb.

®a§ fjnfpeftorat wirb bemnädjft feine SLätigfeit be=

ginnen, unb bamit e§ nicht in ben galt ïommt, gteicE)

oon Ülnfang an eleftrifdje fpausinftallationen beanftanben
Zu müffen, bie fürzlich erftellt warben finb, wirb Ipemit
befannt gegeben, baff bie BunbeSbeljörben ®efehe§beftim=
mungen erlaffen unb ber ©djweigerifcfpe ©lefrotechnifdje
herein „©ict)erheitêoorfTriften über ben Bau unb Be=
trieb eleftrifcher ©tarfftromanlagen" aufgeteilt haben,
beren Beobachtung ba§ Qnfpeftorat unnaclpfidEjtlich ner=
langen muß.

®a§ fznfpeftorat für eleftrifdEje fpauêinftallationen
bilbet einen Berwaltung§zmeig ber fantonalen Branboer=
ficEjerungêanftalt; fein Bureau befinbet ficf) Znfetgäf3chen3,
I. ©todé (3)epenbenz be§ Berwaltung§gebäube§ an ber
2Imtl)au§gaffe) in Bern.

©lebtgutgieiäförpcr für Zentralheizungen. ®ie
nettefie ©rfcheinung auf bem ©ebiete ber fpeizungltechnif,
fpeziell ber Zentralheizung, ftellen, wie ber „ißrometheu§"
mitteilt, fpetzförper au§ ©teingut bar. Zh^ B^ecf ift oor
allem, bie beforatioe Söirfung unferer Kachelöfen —
burcf) beren Jorlfall manche Bimmer in ihrem wohw
liehen ©inbruef gefchäbigt werben, — unter 2lufred)t=
erhaltung aller Borteile, welche eine Zentralheizung bietet,
wieberzuerlangett. SDiefe |>eizförper ftimmen itt ihrem
2lufbau mit ben üblichen ^eizförpertt au§ ©ifen ziemlich
überein, bo<h gewähren fie, weil fie in beliebigen färben
glaftert werben fönnett unb größere flächen zeigen, einen

IS dU
Glas- und Spiegel-Manufaktur

Facetier-, Schleif- und Polierwerke in Seebad)
Belege-Änstalt und Äetzerei

Kunstglaserei

(Spiegelglas
Reichhaltiges Lager in sämtlichen Artikeln
der Glasbranche (Höh Iglas ausgenommen)

10

Glasmalerei

unbelegt
u. belegt

GRAMBACH & MÜLLER ZÜRICH ° WEINBERG-
STRASSE 31

15

W WUßT« fchWM. K«Utzw..ZettKKA („Màrdwn^) Sir. à

Zut? ttonvgN«^ K VI»., Tlt»»tvti I
ê.sgs?î UWsâêêlîEN 8x>eàlitàll:

kmN Mi l»MU
ìu »Ueu viwEvsivveu.

itz!- ê.iî ÜWÜ» '»

là ° là

Surssu: rsl»vk«i> II
ZW LZâGM IN gMtgî' Atimsk!

BZ Z5MM-.

SB Wà«WKà^ZSMdI«WîîGI-
ZsM. Zuààsà, ^âàptt. P»r-.IWI «et.àt à

D
Msm» EKchW

Dzm° Mâ MsOdäSM
?«ss. EslêK.

LèRSêtî. M«ên. Röster«.

zu lassen. Gleichzeitig wurde auch die Installation
der elektrischen Beleuchtung für das Pfarrhaus
bewilligt.

Ww«êâ»ê».
Villigere Elektrizität! Der Stadtrat von Zürich

unterbreitet dem Großen Stadtrat den-Entwurf für die

Revision des Reglementes für die Abgabe von elektri-

schein Strom. In der bezüglichen Weisung erklärt er,
daß die Ausnützung des Albulawerkes rund das Doppelte
der gemachten Voraussetzungen ausmacht, ungerechnet die

Anschlüsse für die Karbidfabrik Thusis und die Elektrizi-
tätswerke der Kantone Zürich und St. Gallen. Die Jahres-
einnahmen des städtischen Eleklrizitätswerkes stiegen von
Fr. 1,742,445 im Jahre 1909 auf Fr. 2,824,765 im
letzten Jahre. Der Stadtrat erachtete nun den Moment
für die Verbilligung des elektrischen Stromes als ge-
kommen. Das bisherige Tarifsystem, mit welchem gute
Erfahrungen gemacht wurden, soll beibehalten werden;
dagegen soll die Stromlieferung an Sonntagen von 8 —

12 Uhr auf 8—2 Uhr ausgedehnt werden, die Gebühr
für die Prüfung einer abermaligen Anlage wegfallen und

für den Beleuchtungstarif die Preise p. Kilowattstunde
von ^7 — 9 Uhr April bis August und ^5 — 9 Uhr
September bis März abends auf 60 Cts. für die ersten

und 50 Cts. für die folgenden 5000, 40 Cts. für über

10,000 Kilowattstunden und 20 Cts. während der übrigen
Tag- und Nachtzeit angesetzt werden.

Die Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern
hat ein Inspektor«! für elektrische Hausinstallationen
geschaffen, welchem die Aufgabe zugewiesen wird, in
einem bestimmten Turnus, auf Kosten der Brandver-

sicherungsanstalt, die zu Beleuchtungs-, Betriebs- und
Heizzwecken im Innern der Gebäude vorhandenen elek-

irischen Anlagen (Leitungen, Motoren w.) zu prüfen und
zu überwachen. Die Anstalt beabsichtigt damit, nach
Möglichkeit Feuerschaden zu verhüten, der entstehen kann,
wenn diese Starkstromanlagen mangelhaft erstellt oder
schadhaft geworden sind.

Das Jnspektorat wird demnächst seine Tätigkeit be-

ginnen, und damit es nicht in den Fall kommt, gleich
von Anfang an elektrische Hausinstallationen beanstanden
zu müssen, die kürzlich erstellt worden find, wird hiemit
bekannt gegeben, daß die Bundesbehörden Gesetzesbestim-

mungen erlassen und der Schweizerische Elekrotechnische
Verein „Sicherheitsvorschriften über den Bau und Be-
trieb elektrischer Starkstromanlagen" aufgestellt haben,
deren Beobachtung das Jnspektorat unnachsichtlich ver-
langen muß.

Das Jnspektorat für elektrische Hausinstallationen
bildet einen Verwaltungszweig der kantonalen Brandver-
sicherungsanstalt; sein Bureau befindet sich Jnselgäßchen3,
>. Stock (Dependenz des Verwaltungsgebäudes an der
Amthausgasse) in Bern.

Steingut Heizkörper für Zentralheizungen. Die
neueste Erscheinung auf dem Gebiete der Heizungstechnik,
speziell der Zentralheizung, stellen, wie der „Prometheus"
mitteilt, Heizkörper aus Steingut dar. Ihr Zweck ist vor
allem, die dekorative Wirkung unserer Kachelöfen —
durch deren Fortfall manche Zimmer in ihrem wohn-
lichen Eindruck geschädigt werden, — unter Aufrecht-
erhaltung aller Vorteile, welche eine Zentralheizung bietet,
wiederzuerlangen. Diese Heizkörper stimmen in ihrem
Aufbau mit den üblichen Heizkörpern aus Eisen ziemlich
überein, doch gewähren sie, weil sie in beliebigen Farben
glasiert werden können und größere Flächen zeigen, einen
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